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1. Aktuelle Situation 

Der Orientierungswert, aus dem sich letztlich alle Euro-EBM-
Preise errechnen, wurde für das Jahr 2016 gegenüber dem Vor-
jahr um 1,6 Prozent auf 10,4361 Cent erhöht. Neben der Er-
höhung der Preiskomponente konnte im Hinblick auf die stei-
gende Morbidität mit den niedersächsischen Kassenverbän-
den auch eine Erhöhung der Mengenkomponente vereinbart
werden. Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV)
wird demnach in 2016 um weitere 1,3496 Prozent gesteigert. 

Für die neuen Leistungen der diagnostischen Positronen-
emissionstomographie (PET) und der diagnostischen Posi-
tronenemissionstomographie mit Computertomographie
(PET/CT) wurde der EBM mit Wirkung ab 1/2016 um einen
Abschnitt 34.7 erweitert. Die Einführung der GOP 34700 bis
34703 wird verbunden mit dem Ziel, eine entsprechende
Qualitätssicherungsvereinbarung abzuschließen. Bis diese in
Kraft ist, sind die GOP auch ohne Genehmigung berech-
nungsfähig – längstens bis zum 30. Juni 2016. Ebenfalls zum
1. Januar 2016 wurde die Kostenpauschale 40584 in den Ab-
schnitt 40.10 aufgenommen. Sie ist für Sachkosten im Zu-
sammenhang mit den neuen GOP bei Verwendung des Ra-
dionuklids 18F-Fluordesoxyglukose berechnungsfähig. Die

36

Honorar & Verträge

niedersächsisches ärzteblatt

Aufteilung nach Anteil anerkanntem RLV- bzw. QZV-Leistungsbedarf 
am RLV/QZV-Verteilungsvolumen der Arztgruppe im entsprechenden 
Quartal des Zeitraums 4/2014 bis 3/2015

[8]

[9]

Aufteilung des arztgruppenspezifischen 
Verteilungsvolumens auf RLV und QZV

RLV-Volumen
Allgemein-
mediziner

[10]

RLV/QZV-Verteilungsvolumen 
Allgemeinmediziner

RLV/QZV-Verteilungsvolumen
Kinderärzte

QZV-Volumen
Allgemein-
mediziner

RLV-Volumen
Kinderärzte

QZV-Volumen
Kinderärzte

[9] [10]

RLV-Volumen
Allgemeinmediziner

RLV-Volumen
Kinderärzte

[9]

Berechnung des RLV-Mindestfallwerts 
(analoge Umsetzung bei den QZV)

Anzahl erwarteter RLV-Fälle der 
Allgemeinmediziner
im aktuellen Quartal

[11]

RLV-Mindestfallwert
Allgemeinmedizin

RLV-Mindestfallwert
Kinderärzte

[12]=
[9] / [11]

Anzahl erwarteter RLV-Fälle 
der Kinderärzte
im aktuellen Quartal

Aufteilung nach Honoraranteil 
im entsprechenden Quartal 
des Zeitraums 4/2014 bis 3/2015

hausärztliches Verteilungsvolumen (VVHÄ)

„Arztgruppentopf“
Allgemeinmediziner

„Arztgruppentopf“
Kinderärzte

[5]

[6]

Aufteilung des hausärztlichen Verteilungsvolumens

arztgruppenspezifische Vorab-
Leistungen und Vorweg-Abzüge

arztgruppenspezifische Vorab-
Leistungen und Vorweg-Abzüge

[7]

RLV/QZV-Verteilungsvolumen 
Allgemeinmediziner

RLV/QZV-Verteilungsvolumen
Kinderärzte

[8]=
[6]-[7]

Tatsächliche Anzahl RLV-Fälle eines Arztes im aktuellen Quartal 
angepasst um den altersklassengewichteten Morbiditätsfaktor und ggf. 
reduziert um Fallwertminderung und Fallzahlzuwachsbegrenzung (FZZB)

[12]

Berechnung des RLV-Volumens je Arzt 

RLV
Arzt 1

RLV
Arzt 2

RLV
Arzt n-1

RLV
Arzt n

(am Beispiel der Allgemeinmediziner – 
analoge Umsetzung bei den QZV)

RLV-(Mindest-)Fallwert Allgemeinmediziner

RLV-Fälle
Arzt 1

RLV-Fälle
Arzt 2

RLV-Fälle
Arzt n-1

RLV-Fälle
Arzt n...

...

[13]

Sofern das arztgruppenspezifische Verteilungsvolumen [8] in der 
Quartalsabrechnung nicht ausgeschöpft wird, erfolgt eine Anhebung 
des RLV-Mindestfallwerts dieser Arztgruppe.

[14]= 
[12]*[13]   

Die wichtigsten Änderungen zum Vorjahresquartal auf ei-
nen Blick:
- Anhebung des EBM-Orientierungswertes um +1,6 Pro-

zent auf 10,4361 Cent ab 1/2016,
- MGV-Steigerung zur Berücksichtigung der Veränderung

der Morbiditätsstruktur um +1,3496 Prozent ab 1/2016,
- Einrichtung einer TerminServiceStelle und Förderung

entsprechender Fälle ab 1/2016,
- Einführung neuer EBM-Leistungen der diagnostischen

Positronenemissionstomographie (PET) und der diag-
nostischen Positronenemissionstomographie mit Com-
putertomographie (PET/CT) ab 1/2016,

- RLV-Zuschlag für anerkannte Praxisnetze analog fach-
und schwerpunktübergreifender Berufsausübungsge-
meinschaften ab 1/2016,

- Umstellung der RLV-/QZV-Berechnungssystematik im
hausärztlichen Versorgungsbereich auf die aktuelle
Fallzahl ab 4/2015,

- Anhebung der Vergütung psychotherapeutischer Leis-
tungen sowie Einführung von Strukturzuschlägen auf al-
le Einzel- und Gruppentherapieleistungen ab 3/2015
sowie

- Unbudgetierte Vergütung der anästhesiologischen Leis-
tungen im Zusammenhang mit der vertragszahnärztli-
chen Behandlung von Patienten mit mangelnder Ko-
operationsfähigkeit bei geistiger Behinderung oder
schwerer Dyskinesie ab 3/2015.

Mit der Aufbereitung darf gemäß § 3 Abs. 2 MPBetreibV nur
entsprechend qualifiziertes Personal beauftragt werden. Vor -
ausgesetzt wird die „Sachkenntnis des Personals“ zur Auf-
bereitung von Medizinprodukten, wobei die Anforderungen
an die Sachkenntnis in Anlage 6 der KRINKO/BfArM-Emp-
fehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten“ festgelegt sind. Die Aufberei-
tung soll nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen
und den Stand von Wissenschaft und Technik berücksichti-
gen. Daher ist eine sach- und fachgerechte Aufbereitung von
Medizinprodukten ein unverzichtbares Muss in der täglichen
Praxis.

Erläuterung der Anlage 6 „Sachkenntnis
des Personals“ aus der KRINKO/BfArM-
Empfehlung

Die Sachkenntnis für die Aufbereitung von Medizinproduk-
ten umfasst folgende Inhalte:
- Instrumentenkunde (ggf. fachgruppenspezifisch)
- Kenntnisse in Hygiene/Mikrobiologie (einschließlich

Übertragungswege) 

- Risikobewertung und Einstufung von Medizinprodukten
gemäß der Empfehlung der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention beim Robert
Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) zu den „Anforde-
rungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medi-
zinprodukten“

Schwerpunkte der Aufbereitung:
- sachgerechtes Vorbereiten (Vorbehandeln, Sammeln,

Vorreinigen, Zerlegen)
- Reinigung, Desinfektion, Spülung und Trocknung
- Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit
- Pflege und Instandsetzung
- Funktionsprüfung
- Kennzeichnung
- Verpackung und Sterilisation
- dokumentierte Freigabe der Medizinprodukte zur An-

wendung/Lagerung

Des Weiteren müssen die räumlichen und organisatorischen
Aspekte der Aufbereitung, das Erstellen von Verfahrens- und
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Arbeitsanweisungen zur Aufbereitung und die verschiede-
nen Rechtsnormen (MPG, MPBetreibV, BioStoffV) berück-
sichtigt werden. Um die Qualität der Prozesse und ein
gleichbleibendes Verfahren sicher zu stellen, müssen in der
Praxis die verschiedenen Einzelschritte in Arbeitsanweisun-
gen dargestellt werden. Diese Arbeitsanweisungen sind
nicht nur Arbeitsgrundlage für die mit der Aufbereitung be-
trauten Mitarbeiter, sondern auch Voraussetzung für die ge-
forderten validierten Verfahren.

Folgender Aufbereitungskreislauf nach der KRINKO/ BfArM-
Empfehlung ist einzuhalten:

Eine Qualifikation wird vermutet, sofern in einer nachge-
wiesenen Ausbildung in entsprechenden Medizinalfachbe-
rufen diese Inhalte in den Rahmenlehrplänen verankert sind
und die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn
Inhalte im Rahmen der Ausbildung teilweise nicht bzw. nicht
im aktuellen Stand vermittelt wurden, sind sie durch Besuch
geeigneter Fortbildungsveranstaltungen zu ergänzen bzw. zu
aktualisieren. Ohne Nachweis einer Ausbildung in entspre-
chenden Medizinalfachberufen ist eine fachspezifische Fort-
bildung, z.B. in Anlehnung an die Fachkunde-Lehrgänge ge-
mäß den Qualifizierungsrichtlinien der Deutschen Gesell-

schaft für Sterilgutversorgung e.V. (DGSV) oder durch Fort-
bildungsangebote der Heilberufskammern oder staatlichen
Institutionen erforderlich. Zu den Anforderungen an die
Sachkenntnis wird auch auf die Informationsangebote von
Körperschaften des öffentlichen Rechts und von Fachgesell-
schaften, wie z.B. der DGSV hingewiesen (Auszug aus der
KRINKO/BfArM-Empfehlung Anlage 6).

■ KVN
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Ausführliche und weiterführende 
Informationen finden Sie unter den 
folgenden Links

a http://www.kvn.de/Praxis/Qualitaetssicherung/
Hygiene-und-Medizinprodukte/Hygiene/
(Hier finden Sie den Download zum Hygiene-Leitfaden)

a http://www.kvn.de/Praxis/Qualitaetssicherung/
Hygiene-und-Medizinprodukte/Gesetze,-Empfehlungen,
-Richtlinien/

Die KVN bietet in ihrem Seminarprogramm an den meis-
ten ihrer Standorte regelmäßig Fortbildungsseminare zur
Hygiene in Arztpraxen an. Mehr dazu unter
a www.kvn.de > Seminarangebot > Qualiäts- und Pra-

xismanagement

Hygiene-Berater der KV-Niedersachsen
Frau Marlen Hilgenböker
Tel.: (05 11) 3 80 - 33 11, 
E-Mail: marlen.hilgenboeker@kvn.de

Frau Petra Naumann
Tel.: (05 11) 3 80 - 32 20
E-Mail: petra.naumann@kvn.de
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